
§ 34    83–83 Außergewöhnliche Belastung

1250 Baldauf

Wohnortes gelten dann als außergewöhnliche Belastung, wenn im Einzugsbe-
reich des Wohnortes keine entsprechende Ausbildungsmöglichkeit besteht.
2Diese außergewöhnliche Belastung wird durch Abzug eines Pauschbetrages von
110 Euro pro Monat der Berufsausbildung berücksichtigt.

(9) 1Aufwendungen für die Betreuung von Kindern bis höchstens 2 300 Euro
pro Kind und Kalenderjahr gelten unter folgenden Voraussetzungen als außerge-
wöhnliche Belastung:
1. Die Betreuung betrifft

– ein Kind im Sinne des § 106 Abs. 1 oder
– ein Kind im Sinne des § 106 Abs. 2, das sich nicht ständig im Ausland aufhält.

2. Das Kind hat zu Beginn des Kalenderjahres das zehnte Lebensjahr oder, im
Falle des Bezuges erhöhter Familienbeihilfe gemäß § 8 Abs. 4 des Familienlas-
tenausgleichsgesetzes 1967 für das Kind, das sechzehnte Lebensjahr noch nicht
vollendet. Aufwendungen für die Betreuung können nur insoweit abgezogen
werden, als sie die Summe der pflegebedingten Geldleistungen (Pflegegeld,
Pflegezulage, Blindengeld oder Blindenzulage) übersteigen.

3. Die Betreuung erfolgt in einer öffentlichen institutionellen Kinderbetreuungs-
einrichtung oder in einer privaten institutionellen Kinderbetreuungseinrich-
tung, die den landesgesetzlichen Vorschriften über Kinderbetreuungseinrich-
tungen entspricht, oder durch eine pädagogisch qualifizierte Person, ausge-
nommen haushaltszugehörige Angehörige.

4. Der Steuerpflichtige gibt in der Einkommensteuererklärung die Betreuungs-
kosten unter Zuordnung zu der Versicherungsnummer (§ 31 ASVG) oder der
Kennnummer der Europäischen Krankenversicherungskarte (§ 31a ASVG)
des Kindes an.
2Steuerfreie Zuschüsse, die gemäß § 3 Abs. 1 Z 13 lit. b von Arbeitgebern

geleistet werden, kürzen den Höchstbetrag von 2 300 Euro pro Kind und Kalen-
derjahr nicht. 3Soweit Betreuungskosten durch Zuschüsse gemäß § 3 Abs. 1 Z 13
lit. b abgedeckt sind, steht dem Steuerpflichtigen keine außergewöhnliche Belas-
tung zu.

VO Berufsausbildung Kinder
§ 1 1Ausbildungsstätten, die vom Wohnort mehr als 80 km entfernt sind, liegen nicht

innerhalb des Einzugsbereiches des Wohnortes.

§ 2 1(1) Ausbildungsstätten innerhalb einer Entfernung von 80 km zum Wohnort gelten
dann als nicht innerhalb des Einzugsbereiches des Wohnortes gelegen, wenn die Fahrzeit
vom Wohnort zum Ausbildungsort und vom Ausbildungsort zum Wohnort mehr als je eine
Stunde unter Benützung des günstigsten öffentlichen Verkehrsmittels beträgt. 2Dabei sind
die Grundsätze des § 26 Abs. 3 des Studienförderungsgesetzes 1992, BGBl. Nr. 305, anzuwen-
den.

(2) 1Ausbildungsstätten innerhalb einer Entfernung von 80 km zum Wohnort gelten als
innerhalb des Einzugsbereiches des Wohnortes gelegen, wenn von diesen Gemeinden die täg-
liche Hin- und Rückfahrt zum und vom Studienort nach den Verordnungen gemäß § 26
Abs. 3 des Studienförderungsgesetzes 1992, BGBl. Nr. 305, zeitlich noch zumutbar sind.
2Abweichend davon kann nachgewiesen werden, dass von einer Gemeinde die tägliche Fahr-
zeit zum und vom Studienort unter Benützung der günstigsten öffentlichen Verkehrsmittel
mehr als je eine Stunde beträgt. 3Dabei sind die Grundsätze des § 26 Abs. 3 des Studienförde-
rungsgesetzes 1992, BGBl. Nr. 305, anzuwenden. 4In diesem Fall gilt die tägliche Fahrt von
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